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1. Gemeindevorstand 25.04.2023 
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3. Gemeindevertretung 25.05.2023 
 
 
 
Festlegung eines Termins für die Direktwahl einer Bürgermeisterin/ eines 
Bürgermeisters in 2024 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Als Wahltag für die Wahl der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters wird nach § 39 Abs. 1b und § 42 
Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBI. I S. 142), 
zuletzt geändert am 11. Dezember 2020 (GBVI. S. 915) in Verbindung mit § 42 des Kommunalwahl-
gesetzes (KWG) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBI. I S. 197), zuletzt geändert am 8. Dezember 
2021 (GVBL. S. 871), der 18.02.2024 als Wahltermin bestimmt; als Wahltag für die Stichwahl der 
Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters der 03.03.2024. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
- / -keine 
 
Vergaberechtliche Prüfung: 
-/ -keine 
 
Erläuterungen: 
 
1. Rechtliche Grundlagen 
(1.1) Nach § 42 Satz 1 und 2 KWG findet die Wahl des Bürgermeisters sowie eine notwendig 

werdende Stichwahl an einem Sonntag statt. Der Wahltag wird zugleich mit dem Tag der 
Stichwahl durch die jeweilige Vertretungskörperschaft (Gemeindevertretung) bestimmt. 

(1.2) Nach § 42 Abs. 3 HGO ist die Wahl des Bürgermeisters frühestens 6 und spätestens 3 
Monate vor Freiwerden der Stelle durchzuführen. 

(1.3) Die Wahl des Bürgermeisters erfolgt nach § 39 HGO als Direktwahl. Eine notwendig 
werdende Stichwahl findet nach § 39, Abs. 1b HGO frühestens am zweiten und spätestens 
am vierten Sonntag nach der Wahl statt. Die Amtszeit beträgt 6 Jahre. 

(1.4) Die Bestimmung der Wahltage erfolgt spätestens drei Monate vor der Wahl (§ 42 KWG). 
 
2. Situation 
(2.1) Die Wahlzeit des jetzigen Bürgermeisters endet mit Ablauf des 19. Juni 2024. 
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Dies bedeutet, dass im Zeitraum vom 20. Dezember 2023 bis 19. März 2024 die nächste 
Bürgermeisterwahl stattfinden muss. 

Bei der Bestimmung des Tages der Wahl bzw. der Stichwahl sollten Ferienzeiten, Feier-
tage, besondere lokale Ereignisse, die Kapazitäten der Gemeinde und ihrer externen EDV-
Dienstleister berücksichtigt werden. 

(2.2) Folgende Ferientermine, Feiertage bzw. lokale Ereignisse sind daher zu berücksichtigen: 
 

Weihnachtsferien    27. Dezember 2023 bis zum 13. Januar 2024 
Weihnachtsfeiertage 2023   25. und 26. Dezember 2023 

Neujahr     01. Januar 2024 

Fasching 2024   08. Februar bis 13. Februar 2024 

Osterferien 2024   25. März bis 13. April 2024 

 
3. Beschlussvorschlag 
Der Gemeindevorstand schlägt auf Vorschlag der Gemeindewahlleitung u. a. aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit sowie der Organisation 
 
den Wahltermin Sonntag, 18. Februar 2024  
sowie  
den Stichwahltermin am Sonntag, 03. März 2024  
vor. 

 




